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Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
"Wie viele österreichische bzw. internationale Führerscheine wurden in den vergan­
genen fünf Jahren ausgestellt?" 

- inländische Führerscheine: Die Gesamtzahl der durch Neuerteilung erworbene 

Lenkerberechtigungen betrug in den Jahren 1989 bis 1993 763.993. 

Die Gesamtzahl der durch Ausdehnung erworbene Lenkerberechtigungen betrug in 

demselben Zeitraum 125.405. 

Aufgelistet auf die einzelnen Jahre ergibt sich folgende Tabelle: 

Neuerteilungen : 

1989 160.048 

1990 165.043 

1991 167.684 

1992 134.819 

1993 136.399 

Ausdehnung: 

1989 25.047 

1990 25.303 

1991 25.043 

1992 23.631 

1993 26.381 
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- internationale Führerscheine: Gemäß § 82 Abs. 5 KFG 1967 wurde die Aus­

stellung internationaler Führerscheine an die Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ 

delegiert (siehe dazu Frage 7), sodaß mir keine Zahlen über die Anzahl der ausge­

stellten internationalen Führerscheine vorliegen. 

Zu den Fragen 2. 3 und 4: 
"Ist das im Motiventeil der Anfrage erwähnte Beispiel einer mehr als zweiwöchigen 
Wartezeit auf die Ausstellung eines Führerscheines ein Einzelfall oder der Regelfall? 

Wie lange warteten Antragsteller auf die Ausstellung eines österreichischen Führer­
scheines durchschnittlich/mindestens/längstens im vergangenen Jahr? 

Wie lange ist die tatsächliche Bearbeitungszeit für die Behörde, um einen österreichi­
schen bzw. internationalen Führerschein auszustellen?" 

- inländische Führerscheine: Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen nimmt das 

Führerscheinerteilungsverfahren wenige Tage in Anspruch. Detaillierte Aussagen 

über die Wartezeit bei der Ausstellung der nationalen Führerscheine sind jedoch 

nicht möglich, da dies durch die Behörden 1. Instanz (Bezirkshauptmannschaften und 

Bundespolizeidirektionen) erfolgt und hinsichtlich der Wartezeit keine Rückmeldung 

an das Ministerium erfolgt. Auch hinsichtlich der tatsächlichen Bearbeitungszeit kön­

nen keine detaillierterte Angaben gemacht werden, da die Bearbeitung durch die 

eben genannten erstinstanzlichen Behörden erfolgt. 

- internationale Führerscheine: Auf die Wartezeit der Ausstellung internationaler 

Führerscheine hat das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

keinen Einfluß, es liegen auch keine Daten über die Wartezeiten auf, da die Aus­

stellung durch die oben genannten Autofahrerclubs erfolgt. Aus diesem Grund kann 

auch die tatsächliche Bearbeitungszeit nicht angegeben werden, es liegen dem Mini­

sterium aber keine diesbezüglichen Beschwerden vor. 

Zu Frage 5:, 
"Wie beurteilen Sie selbst den bürokratischen Aufwand, der in Österreich mit der 
Ausstellung eines nationalenlinternationalen Führerscheines verbunden ist?" 
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- inländische Führerscheine: Die Lenkerberechtigung (abgesehen von der Ertei­

lung der Lenkerberechtigung für die Gruppe 0) darf nur Personen erteilt werden, die 

im Sinne des § 66 KFG 1967 verkehrszuverlässig, zum Lenken der entsprechenden 

FahlZeuggruppe geistig und körperlich geeignet sind, fachlich befähigt sind, und die 

(unbeschadet der Lenkerberechtigung für die Gruppe 0 und AK) das 18. Lebensjahr 

vol/endet haben. Eine Prüfung al/ dieser im Gesetz angeführten Voraussetzungen (§ 

64 KFG 1967) ist für die Erleilung einer Lenkerberechtigung eine unabdingbare Not­

wendigkeit, um sichelZugehen, daß künftige Verkehrsteilnehmer in jeder Hinsicht 

den Anforderungen des Verkehrs gewachsen sind, was im Hinblick auf die Verkehrs­

sicherheit im Interesse der Allgemeinheit liegt. 

- ausländische Fiihrersch-eine: Hinsichtlich des bürokratischen Aufwandes bei der 

Erteilung internationaler Führerscheine darf ich nochmals darauf hinweisen, daß die 

Ausstellung durch die beiden Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ erfolgt und mir 

daher keine Informationen bezüglich Verwaltungsaufwand vorliegen. 

Zu Frage 6: 
"Können Sie sich vorstellen, künftig Führerscheine unmittelbar im Anschluß an die 
bestandene Fahrprüfung von den Prüfern austeilen zu lassen?" 

Da die theoretische und praktische Lenkerprüfung nur ein Bestandteil der vom An­

tragsteller auf Erleilung einer Lenkerberechtigung zu erfüllenden Voraussetzungen 

darstellt (wie aus Beantwortung der Frage 5 ersichtlich), ist eine Ausstellung der 

Führerscheine durch die Prüfer nicht möglich. Die zuständige Behörde hat im Rah­

men eines Ermittlungsverfahrens vor der Erteilung einer Lenkerberechtigung das 

Vorliegen aller in §§ 64 ff ,KFG 1967 genannten Voraussetzungen zu prüfen. Eine 

Ersetzung der ,Behörde durch die Prüfer ist daher nicht möglich. 

Zu Frage 7: 
"Können Sie sich vorstellen, die Kompetenz für die Ausstellung von internationalen 
Führerscheinen zur unbürokratischen Abwicklung z. B. an die Autofahrerklubs zu 
überlragen? " 
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Dies ist bereits gemäß § 81 Abs. 5 KFG 1967 durch den Bescheid des Bundesmini­

steriums für Handel vom 16. 1. 1956, ZI. 67. 119-1/9..;56, der den ÖAMTC ermächtigte, 

und den Bescheid des Bundesministeriums für Handel vom 14.12.1961, ZI. 188.941-

IV/28-61, der den ARBÖ ermächtigte, geschehen. 

Wien, m ,14. September 1994 

, " 

,", ." 
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